
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

green flexibility development gmbh  
Kempten 
 
Bericht über die prüferische Durchsicht des  Jahresabschlusses  
des Rumpfgeschäftsjahres vom 19. Februar bis 31. Dezember 2024 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rödl & Partner GmbH 
 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

Denninger Str. 84 
D-81925 München 

Telefon +49 (89) 92 87 80-0 
Telefax +49 (89) 92 87 80 -300 

E-Mail info.muenchen@roedl.com 
Internet www.roedl.de 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 4 - 

Inhaltsverzeichnis 
 
 

1. AUFTRAG 5  

2. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFERISCHEN 
DURCHSICHT 6  

2.1 Gegenstand der prüferischen Durchsicht  

2.2 Art und Umfang der prüferischen Durchsicht 

6

6  

3. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU DEN 
ERGEBNISSEN DER PRÜFERISCHEN DURCHSICHT 7  

3.1 Jahresabschluss  

3.2 Lagebericht 

7

7  

4. BESCHEINIGUNG 8  

5. ANLAGEN 8 

 

 
 



 

- 5 - 
 

1. AUFTRAG 

Die Geschäftsführung der  
 
 

green flexibility development gmbh  
Kempten 

 
 
- nachfolgend auch Gesellschaft genannt - beauftragte uns, den Jahresabschluss des Rumpf-
geschäftsjahres vom 19. Februar bis 31. Dezember 2024 (Anlage 5.1) einer prüferischen 
Durchsicht zu unterziehen. 
 
Über das Ergebnis dieser prüferischen Durchsicht berichtet auftragsgemäß dieser Bericht. 
 
Dem Auftrag liegen die als Anlage 5.2 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für 
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024 
zugrunde. Soweit in den für den Auftrag geltenden gesetzlichen Vorschriften eine Haftungs-
höchstsumme nicht festgelegt ist, bestimmt sich diese nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftrags-
bedingungen und gegebenenfalls nach ergänzenden schriftlichen Vereinbarungen. Im Ver-
hältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßge-
bend. 
 
Dieser Bericht ist an die green flexibility development gmbh, Kempten, gerichtet.  
 
Entsprechend dem uns erteilten und von der Gesellschaft am 26. Juni 2025 bestätigten Auf-
trag darf die von uns erteilte Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht nicht an Dritte 
weitergegeben werden, soweit dem keine zwingenden Regelungen entgegenstehen.  
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2. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFERISCHEN DURCHSICHT 

2.1 Gegenstand der prüferischen Durchsicht 

Gegenstand unserer prüferischen Durchsicht war der Jahresabschluss des Rumpfgeschäfts-
jahres vom 19. Februar bis 31. Dezember 2024 (Anlage 5.1).  
 
Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung und des Jahresabschlus-
ses liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. 
 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten prüferischen Durch-
sicht und der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise den Jahresabschluss kritisch zu 
würdigen. 
 
Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir die Einhaltung der deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften über den Jahresabschluss sowie die Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und der gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen über den 
Jahresabschluss entsprechend der Grundsätze für eine prüferische Durchsicht kritisch gewür-
digt. Dagegen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung 
und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlicher Tatbestände, soweit sie nicht 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschluss betreffen, nicht Gegenstand unseres Auftrages. 

2.2 Art und Umfang der prüferischen Durchsicht 

Wir haben die prüferische Durchsicht des Jahresabschlusses unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze für die prüferische Durchsicht von 
Abschlüssen (IDW PS 900) vorgenommen. 
 
Danach ist die prüferische Durchsicht so zu planen und durchzuführen, dass wir bei kritischer 
Würdigung mit einer gewissen Sicherheit ausschließen können, dass der Jahresabschluss in 
wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften aufgestellt worden ist oder ein unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage nicht vermittelt.  
 
Eine prüferische Durchsicht beschränkt sich in erster Linie auf Befragungen von Mitarbeitern 
der Gesellschaft und auf analytische Beurteilungen und bietet deshalb nicht die durch eine 
Abschlussprüfung erreichbare Sicherheit. Da wir auftragsgemäß keine Abschlussprüfung 
vorgenommen haben, können wir einen Bestätigungsvermerk nicht erteilen. 
 
Art, Umfang und Ergebnis der von uns im Rahmen der prüferischen Durchsicht durchgeführ-
ten Maßnahmen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten. 
 
Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden uns durch die Geschäftsfüh-
rung erteilt. Die Geschäftsführung bestätigte uns die Vollständigkeit des Jahresabschlusses 
am 24. September 2025 schriftlich. 
 
Wir haben die prüferische Durchsicht im Monat Juli und August durchgeführt und am 24. 
September 2025 abgeschlossen. 
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3. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU DEN ERGEBNISSEN DER 
PRÜFERISCHEN DURCHSICHT 

3.1 Jahresabschluss 

Auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Sachverhalte bekannt 
geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass der Jahresabschluss in wesentlichen 
Belangen nicht in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften auf-
gestellt worden ist oder ein unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge nicht vermittelt.  
 
 

3.2 Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter haben gemäß §264 Abs. 1 S. 4 HGB keinen Lagebericht erstellt.  
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4. BESCHEINIGUNG 

Nach dem Ergebnis unserer prüferischen Durchsicht erteilen wir dem als Anlagen 5.1.1 bis 
5.1.3 beigefügten Jahresabschluss der green flexibility development gmbh, Kempten, für das 
Rumpfgeschäftsjahr vom 19. Februar bis 31. Dezember 2024 die folgende Bescheinigung 
erteilt: 
 
Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht 
 
An die green flexibility development gmbh 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Rumpfgeschäftsjahr vom 19. Februar 
bis 31. Dezember 2024 einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Die Aufstellung des Jah-
resabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, eine Bescheinigung 
zu dem Jahresabschluss auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht abzugeben. 
 
Wir haben die prüferische Durchsicht des Jahresabschlusses unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze für die prüferische Durch-
sicht von Abschlüssen vorgenommen. Danach ist die prüferische Durchsicht so zu planen 
und durchzuführen, dass wir bei kritischer Würdigung mit einer gewissen Sicherheit aus-
schließen können, dass der Jahresabschluss in wesentlichen Belangen den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften widerspricht. Eine prüferische Durchsicht beschränkt sich in ers-
ter Linie auf Befragungen von Mitarbeitern der Gesellschaft und auf analytische Beurteilun-
gen und bietet deshalb nicht die durch eine Abschlussprüfung erreichbare Sicherheit. Da wir 
auftragsgemäß keine Abschlussprüfung vorgenommen haben, können wir einen Bestäti-
gungsvermerk nicht erteilen. 
 
Auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Sachverhalte bekannt 
geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass der Jahresabschluss in wesentlichen 
Belangen nicht in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften auf-
gestellt worden ist. 
 
 
 
 
 
München, den 24. September 2025 

Rödl & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haendel 
Wirtschaftsprüfer 

Hager 
Wirtschaftsprüfer 
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5. ANLAGEN 

 

5.1 Jahresabschluss  

 
 

5.1.1 Bilanz für das Rumpfgeschäftsjahr vom 19. Februar 
bis 31. Dezember 2024 

 

5.1.2 Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Rumpfgeschäftsjahr vom 19. Februar bis 31. 
Dezember 2024 

 

5.1.3 Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr vom 19. 
Februar bis 31. Dezember 2024 

 

 

5.2 Allgemeine Auftragsbedingungen 
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5.1 Jahresabschluss  

5.1.1 Bilanz für das Rumpfgeschäftsjahr vom 19. Februar bis 31. Dezember 2024 

 



AKTIVA

 

EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

A. Anlagevermögen
 

I. Sachanlagen
 

1. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 66.041,00 0,00

2. geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau 11.052,00 0,00

77.093,00 0,00
 

Summe Anlagevermögen 77.093,00 0,00
 

B. Umlaufvermögen
 

I. Forderungen und sonstige Vermö-
gensgegenstände

 

1. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 1.085.280,00 0,00

2. eingeforderte, noch ausstehende
Kapitaleinlagen 0,00 25.000,00

3. sonstige Vermögensgegenstände 34.134,33 0,00
1.119.414,33 25.000,00

 
Übertrag 1.196.507,33 25.000,00

PASSIVA

 

EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

A. Eigenkapital
 

I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
 

II. Jahresfehlbetrag 482.810,57 0,00
 

nicht gedeckter Fehlbetrag 457.810,57 0,00
 

Summe Eigenkapital 0,00 25.000,00
 

B. Rückstellungen
 

1. sonstige Rückstellungen 114.900,00 0,00
 

C. Verbindlichkeiten
 

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen 382.845,11 0,00

2. sonstige Verbindlichkeiten 1.199.382,95 0,00
1.582.228,06 0,00

 

 
Übertrag 1.697.128,06 25.000,00

Blatt 1

Bilanz zum 31.12.2024

green flexibility development gmbh Planen und Umsetzen von Projekten, Kempten (Allgäu)



AKTIVA

 

EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 
Übertrag 1.196.507,33 25.000,00
 

II. Kassenbestand, Bundesbankgut-
haben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks 37.995,16 0,00

 

Summe Umlaufvermögen 1.157.409,49 25.000,00
 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.815,00 0,00
 

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter
Fehlbetrag 457.810,57 0,00

 

1.697.128,06 25.000,00

PASSIVA

 

EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 
Übertrag 1.697.128,06 25.000,00
 

1.697.128,06 25.000,00

Blatt 2

Bilanz zum 31.12.2024

green flexibility development gmbh Planen und Umsetzen von Projekten, Kempten (Allgäu)
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5.1.2 Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 19. Februar 
bis 31. Dezember 2024 

 



EUR EUR
 

1. Umsatzerlöse 912.000,00
 

2. Gesamtleistung 912.000,00
 

3. sonstige betriebliche Erträge
a) übrige sonstige betriebliche Erträge 5.962,19

 

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 320.559,00

 

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 610.744,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

und für Unterstützung 105.104,21
- davon für Altersversorgung EUR 1.489,90 715.849,18

 

6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever-

mögens und Sachanlagen 6.874,96
 

7. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Raumkosten 39.397,09
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 140,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen 12.180,04
d) Fahrzeugkosten 46.067,99
e) Werbe- und Reisekosten 45.848,85
f) verschiedene betriebliche Kosten 204.976,48 348.610,45

 

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.879,17
 

9. Ergebnis nach Steuern 482.810,57-
 

10. Jahresfehlbetrag 482.810,57
 

Blatt 3

Gewinn- und Verlustrechnung vom 19.02.2024 bis 31.12.2024

green flexibility development gmbh Planen und Umsetzen von Projekten, Kempten (Allgäu)
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5.1.3 Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr vom 19. Februar bis 31. Dezember 
2024 



Kanzlei Dr. Heining 
 

  Steuerberater │vereid. Buchprüfer 
 

 

 
 

         Blatt 20 

 

 

 

 

ANHANG gem. §§ 284 ff HGB 

 

 

 Firma:  green flexibility development gmbh 

 Sitz:  Kempten 

 Registergericht: Kempten 

 Handelsregisternummer: HRB 17470 

 

 

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

 

1.1.  Vorbemerkung 

 

  Der Jahresabschluss 2024 entspricht den Grundsätzen ordnungs-

mäßiger Bilanzierung. Für die Gliederung und Bewertung wurden die 

handelsrechtlichen Vorschriften beachtet. 

Bilanzsteuerrechtliche Vorschriften wurden, soweit zulässig, 

ebenfalls berücksichtigt. 

 

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale 

einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf. Die 

größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 HGB sowie 

das Wahlrecht zum Unterlassen von Angaben nach § 286 Abs. 3 Nr. 1 

HGB wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise in 

Anspruch genommen. 

 

 

1.2.  Änderung der Bewertungs- und Abschreibungsmethoden 

 

 Änderungen der angewandten Bewertungs- und Abschreibungsmethoden 

 wurden nicht vorgenommen. 



Kanzlei Dr. Heining 
 

  Steuerberater │vereid. Buchprüfer 
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1.3.  Sachanlagevermögen 

 

Auf die Erstellung eines Anlagespiegels wurde nach § 288 Absatz 1 

Nr. 1 HGB verzichtet. 

Das Sachanlagevermögen wurde, soweit vorhanden, zu Anschaffungs-

kosten bzw. Herstellungskosten vermindert um die Absetzung ange-

setzt. 

 

Die Abschreibungen wurden nach der linearen Abschreibungsmethode 

entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen. 

 

Der Zugang von sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgütern wur-

de, soweit vorhanden, nach § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben.  

 

 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund einer technischen oder 

 wirtschaftlichen Abnutzung sind nicht vorgenommen worden. 

 

 

 

1.4.  Finanzanlagevermögen 

 

Die Finanzanlagen sind, soweit vorhanden, zu Anschaffungskosten 

angesetzt. Die Finanzanlagen werden bei voraussichtlich dauernder 

Wertminderung nach § 253 Abs. 3 HGB auf den niedrigeren beizule-

genden Wert abgeschrieben. Sofern in Folgejahren die Gründe für 

die Wertminderung entfallen sind, erfolgen Zuschreibungen gemäß 

dem Wertaufholungsgebot nach § 253 Abs. 5 HGB. 

Auf die Erstellung eines Anlagespiegels wurde nach § 288 

Abs. 1 Nr. 1 HGB verzichtet. 

 



Kanzlei Dr. Heining 
 

  Steuerberater │vereid. Buchprüfer 
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1.5.  Umlaufvermögen 

 

 

1.5.1 Vorräte/Unfertige Leistungen 

 Der Ansatz der Vorräte und unfertigen Leistungen erfolgte, soweit 

vorhanden, unter Beachtung des sogenannten "Strengen Niederst-

wertprinzips" zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. 

Kurswerten. 

 

 Wertminderungen wurden durch Abschläge zutreffend berücksichtigt. 

 

 

1.5.2 Sonstiges Umlaufvermögen 

 

 Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonsti-

gen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. 

 

 

 

1.6.  Rückstellungen 

 

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach 

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der jeweiligen Risiken 

und möglichen Verpflichtungen erforderlich sein wird (Erfüllungs-

betrag). 

 

Rückstellungen zur Erfassung latenter Steuerbelastungen waren 

nicht zu bilden. 

 



Kanzlei Dr. Heining 
 

  Steuerberater │vereid. Buchprüfer 
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1.7.  Verbindlichkeiten 

 

 Genau bestimmbare Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungs- 

 betrag passiviert. 

 

 

 

2. Haftungsverhältnisse 

 

 Haftungsverhältnisse im Sinne § 251 HGB sind nicht gegeben. 

 

 

 

3. Forderungsfristigkeiten 

 

 Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen beinhalten keine Be-

träge mit Restlaufzeiten von über einem Jahr (Vorjahr: EUR 0,00). 

 

 

 

4. Verbindlichkeitenspiegel 

 

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeiten von über 5 Jahren bestehen 

in Höhe von EUR 1.000.000,-- (Vorjahr: EUR 0,00). 

 

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeiten von über 1 Jahr bestehen in 

Höhe von EUR 1.000.000,-- (Vorjahr: EUR 0,00). 

 

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr bestehen 

in Höhe von EUR 582.228,06 (Vorjahr: EUR 0,00). 

 



Kanzlei Dr. Heining 
 

  Steuerberater │vereid. Buchprüfer 
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5. Sonstige Anhangvorschriften gemäß § 285 ff HGB 

 

5.1.  Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB 

 

 Es bestehen nur Leasing- und Mietverträge, deren Angabe für die 

 Beurteilung der Finanzlage nicht von Bedeutung sind. 

 

 

 

5.2.  Anzahl der Arbeitnehmer gemäß § 285 Nr. 7 HGB 

 

 In 2024 waren durchschnittliche 10 Arbeitnehmer beschäftigt  

 (Vorjahr: 0). 

 

 

 

5.3. Mitglied des Geschäftsführungsorgans gemäß § 285 Nr. 10 HGB: 

 

  Herr Christoph Ostermann, Kaufmann 

  Herr Christoph Lienert, Diplom-Kaufmann  

  Herr Hermann Schweizer, Kaufmann  

  Herr Bernd Arkenau, Kaufmann  

 

 

 

5.4. Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestanden am Bilanzstich-

tag in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).  

 Davon entfielen auf Forderungen gegenüber Geschäftsführern 

EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). 

 



Kanzlei Dr. Heining 
 

  Steuerberater │vereid. Buchprüfer 
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5.5 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden am Bilanz-

stichtag in Höhe von EUR 1.008.879,17 (Vorjahr: EUR 0,00). 

 Davon entfielen auf Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftsführern 

EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). 

 

 

 

5.6. Forderungen gegenüber Unternehmen, an denen ein Beteiligungsver-

hältnis besteht, bestanden am Bilanzstichtag in Höhe von 

EUR 1.085.280,00 (Vorjahr: EUR 0,00).  

 

 

 

 

 

Kempten, 

gez. Geschäftsleitung Herr Christoph Lienert, Herr Christoph Ostermann, 

Herr Hermann Schweizer und Herr Bernd Arkenau 
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5.2 Allgemeine Auftragsbedingungen 
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